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Anmeldung* für die Klasse: - 2019/20 
(Bitte in GROSSBUCHSTABEN ausfüllen! - Vielen Dank!) 

Nachname  

Vornamen 
Rufnamen unterstreichen 

m   w   

Geburtsort  Geburtstag  

Konfession  Staatsangehörigkeit  Herkunftssprache  

Vollständige Anschrift  
(bitte auch Ortsteil) 
 

Telefon Festnetz  Mobil  

Email  Notfall-TelNr.   

Erziehungsberechtigte 

Personen 
(Vorname Nachname) 

 

 

 

Bisheriger Schulbesuch  

Bezeichnung der  

Grundschule mit Ort 
 

besucht  von  bis  

 

Unterrichtswahlen 

verbindliche Teilnahme an:   ev. Religion  kath. Religion  Werte und Normen    

(Werte und Normen-Unterricht gleichzeitig mit Religion in Jg. 5 und 6) 

verbindliche Anmeldung zur Bläserklasse    nein    ja   

Sportbefreiung erforderlich?  nein    ja          (bitte Attest nachreichen) 

 

Sprachen 

Das TGG bietet Französisch, Latein und Niederländisch als zweite Fremdsprache an.  Die Wahl der erfolgt nach weiteren In-

formationen im Lauf des zweiten Schulhalbjahres des 5. Jahrgangs. 

Die Schulbehörde beschränkt allerdings die Teilnahme am Niederländisch-Unterricht auf 30 Schüler/-innen pro Jahrgang. 

Bei mehr als 30 Niederländisch-Anmeldungen muss leider gelost werden. 

Bitte geben Sie aber schon einmal unverbindlich eine voraussichtliche Wahl an. 

 

Französisch       Latein       Niederländisch (max. 30 Schüler)        

 

Angaben zum Schulweg 

Busbenutzer  Fahrradbenutzer   

Bushaltestelle  Buslinie bzw. Unternehmen  

 

 

(bei getrennt Lebenden bitte zusätzliche Erklärung ausfüllen) 
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Einwilligung zur Verarbeitung eines Lichtbildes für Schulverwaltungszwecke 

Die Schule benötigt mit Ihrer schriftlichen Einwilligung ein Lichtbild Ihres Kindes für Verwaltungszwecke, u.a. für einen Schü-

lerausweis und die Schulbuchausleihe. Das Lichtbild wird in digitaler Form ausschließlich auf informationstechnischen Ge-

räten der Schulverwaltung gespeichert. 

Die Ihr Kind unterrichtenden Lehrkräfte erhalten das Lichtbild Ihres Kindes in Kopie auf Anforderung von der Schulverwal-

tung in gedruckter Form. Die Lehrkräfte haben von der Schulleitung eindeutige Vorgaben zum sorgsamen und datenschutz-

rechtlich zulässigen Umgang mit den Lichtbildern erhalten. 

Sie haben selbstverständlich das Recht, diese Einwilligung gegebenenfalls später ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. 

Das Lichtbild Ihres Kindes wird dann unverzüglich gelöscht.  

Ggf. wird die Schule in regelmäßigen Abständen ein aktuelles Lichtbild benötigen. Das vorherige Lichtbild und vorhandene 

Kopien werden dann unverzüglich gelöscht. Auf Wunsch erhalten Sie gedruckte Lichtbilder, soweit vorhanden, gern zurück. 

 Ich bin einverstanden.  Ich bin nicht einverstanden. 

 

Einwilligung zur Darstellung von Bildern auf der Schulhomepage / in der Zeitung 
Unsere Schule hat eine eigene Homepage, für deren Gestaltung die Schulleitung verantwortlich ist. Auf dieser Homepage 

möchten wir die Aktivitäten unserer Schule präsentieren. Dabei ist es auch möglich, dass Bilder Ihres Kindes ohne Namens-

nennung auf der Homepage abgebildet werden. Da solche Bildnisse ohne Einverständnis der oder des Betroffenen nicht ver-

breitet werden dürfen, benötigen wir hierfür Ihre Einwilligung. Wir weisen darauf hin, dass Informationen im Internet welt-

weit auffindbar und veränderbar sind. Sie haben selbstverständlich das Recht, diese Einwilligung jederzeit zu widerrufen. 

 Ich bin einverstanden.  Ich bin nicht einverstanden. 

 

Einwilligung bezüglich eines Schulfotografen 
In unserer Schule erlauben wir es einer Firma für Schulfotografie, Einzel- und Klassenfotos Ihrer Kinder zu erstellen. Die Teil-

nahme an diesen Fototerminen ist freiwillig und von Ihrer eigenen Entscheidung abhängig. Es handelt sich dabei nicht um 

eine schulische Veranstaltung. Falls die Firma die Klassenfotos mit den Vor- und Nachnamen Ihres Kindes versehen will, be-

nötigt sie diese Information vorab von der Schulverwaltung.  Hierfür benötigen wir Ihr schriftliches Einverständnis,  welches 

Sie jederzeit widerrufen können. 

 Ich bin einverstanden.  Ich bin nicht einverstanden. 

 

Angaben zur Sorgeberechtigung 

In der Regel üben die Erziehungsberechtigten die gemeinsame Sorge aus. Gleiches gilt in den Fällen, in denen nicht mitei-

nander verheiratete Eltern in öffentlich beurkundeten Sorgeerklärungen nach §§ 1626 a, 1626 d BGB erklärt haben, dass sie 

die Sorge gemeinsam übernehmen wollen. Im Falle einer Trennung oder Scheidung wird die Personensorge grundsätzlich 

weiter von beiden Eltern gemeinsam ausgeübt. 

Die alleinige elterliche Sorge ist bei geschiedenen oder getrennten Eltern durch die familiengerichtliche Entscheidung nach-

zuweisen. Bei Müttern nichtehelicher Kinder kann dieser Nachweis durch ein sog. Negativattest des Jugendamtes erfolgen, 

in dem das Jugendamt das Nichtvorliegen einer gemeinsamen Sorgeerklärung bestätigt 

Bei unverheirateten Partnern mit gemeinsamen Kindern (§ 1626a, d BGB) 

Liegt ein gemeinsames Sorgerecht vor?  ja    nein 

Sorgerechtserklärung des Kindesvaters liegt 

vor? 

 ja    nein 

Bei getrennt lebenden Sorgeberechtigten 

Haben Sie das alleinige Sorgerecht?  ja    nein 

Gerichtsurteil/Sorgerechtserklärung wurde 

vorgelegt: 

 ja    nein 

 

  

Interesse an Ganztagsbetreuung 

nein      
ja        (Sie erhalten dann weitere Informationen.) 

Anzahl der Nachmittage  gewünschte Wochentage  
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Bemerkungen 
(Besondere Wünsche [z. B. Klassenwunsch, Freund/in (max. 2], Hinweise zum Lernverhalten etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medizinische  

Hinweise               

erforderlich 

Angaben   

Vorgelegt wurden:    Fotokopie des letzten Zeugnisses 

        ggf. Beratungsprotokoll und/oder Förderplan 

 

 

 

 

 

 

Datum                Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
 

 

 

*Rechtliche Hinweise 
Die Angaben auf diesem Anmeldebogen werden gem. § 31 Abs. 1 des Niedersächsischen Schulgesetzes (NSchG) erhoben. Die Speicherung der Daten 

erfolgt elektronisch und in Akten. Die Datenverarbeitung richtet sich nach den weiteren Vorschriften des § 31 NSchG sowie den ergänzenden Bestim-

mungen des Datenschutzes (Art. 13 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Sie haben ein Recht auf unentgeltliche Auskunft und Akteneinsicht gemäß  

§ 30 Abs. 3 NSchG.  Wir sind verpflichtet, Sie zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten über bestimmte datenschutzrechtliche Bestimmungen zu infor-

mieren. Diese Informationen finden Sie im Informationsblatt, das bei der Anmeldung ausgehändigt wird.  

 


